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14. Wahlperiode 08. 03. 2007

Antrag

der Abg. Dr. Friedrich Bullinger u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum

Tiertransporte durch Landwirte

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. ob es zutrifft, dass Landwirte seit Jahresbeginn für den Transport eigener
Tiere, etwa von Hof zu Hof, detaillierte Transportpapiere und ab 65 km
Strecke eine befristete Zulassung als Tiertransporteur benötigen;

2. trifft es zu, dass ab dem Jahr 2008 eine weitere Verschärfung dergestalt zu
erwarten ist, dass die Landwirte in solchen Fällen einen Befähigungsnach-
weis vorlegen müssen; 

3. wenn ja, welche konkreten Vorschriften haben Landwirte beim Transport
eigener Tiere zu beachten;

4. inwieweit die Landesregierung nachvollziehen kann, dass Landwirte beim
Transport ihrer eigenen Tiere ein höchstmögliches Interesse daran haben,
dass diese wohlbehalten und bei bester Gesundheit beim neuen Besitzer,
einer Zuchtviehausstellung oder auf ihrem eigenen Hof ankommen;

5. inwieweit teilt die Landesregierung die Ansicht, dass insbesondere bei re-
gionalen Transporten von eigenem Vieh, die ab dem Jahr 2007 unmittelbar
geltende EU-Verordnung weit überzogen ist und als Sachkundenachweis
eine landwirtschaftliche Berufsausbildung bzw. die langjährige Tätigkeit
als Landwirt ausreichend ist;
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6. inwieweit sich die Landesregierung dafür einsetzt, in solchen Fällen zu un-
bürokratischen Lösungen zu kommen.

06. 03. 2007

Dr. Bullinger, Dr. Arnold, Chef, 
Ehret, Fauser, Dr. Wetzel FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die Verbesserung des Tierschutzes ist eine Daueraufgabe. Dies gilt speziell
bei der Reduzierung der Transportzeiten. Deshalb unterstützen die Antrag-
steller auch entsprechende Bemühungen.

Dass gewerbliche Tiertransporteure oder Viehhändler Befähigungsnachweise
erbringen und Transportpapiere vorweisen müssen, ist selbstverständlich.
Dass Landwirte einen Befähigungsnachweis mit Transportpapieren benöti-
gen, wenn diese z. B. ihre Kuh, die sie nach Jahren guter Dienste zum nächst-
gelegenen Schlachthof fahren, ist völlig überflüssig und überzogen. 

Eine landwirtschaftliche Ausbildung (Gehilfe, Meister, Ingenieur) oder eine
entsprechende langjährige praktische Erfahrung sollte einen zusätzlichen Be-
fähigungsnachweis entbehrlich machen.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 27. März 2007 Nr. Z(34)–0141.5/74 F nimmt das Minis -
terium für Ernährung und Ländlichen Raum zu dem Antrag wie folgt Stel-
lung:

1. ob es zutrifft, dass Landwirte seit Jahresbeginn für den Transport eigener
Tiere, etwa von Hof zu Hof, detaillierte Transportpapiere und ab 65 km
Strecke eine befristete Zulassung als Tiertransporteur benötigen;

Die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den
Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgän-
gen sowie zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EWG und
der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 (ABl. EG Nr. L 3 S. 1) (nachfolgend EU-
VO genannt) regelt den Transport lebender Wirbeltiere innerhalb der Ge-
meinschaft, einschließlich der spezifischen Kontrollen, denen Tiersendungen
bei der Ankunft im Zollgebiet der Gemeinschaft oder bei dessen Verlassen
unterzogen werden. Sie gilt nicht für den Transport von Tieren, der nicht in
Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit durchgeführt wird, und nicht
für den Transport von Tieren, der unter Anleitung eines Tierarztes erfolgt. 

Für den Transport von Tieren durch Landwirte, die

a) Tiere in ihren eigenen landwirtschaftlichen Fahrzeugen oder Transportmit-
teln in Fällen transportieren, in denen aus geografischen Gründen ein
Transport im Rahmen der jahreszeitlich bedingten Wanderhaltung be-
stimmter Tierarten erforderlich ist,

b) ihre eigenen Tiere in ihren eigenen Transportmitteln über eine Entfernung
von weniger als 50 km ab ihrem Betrieb transportieren, 
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gelten lediglich die allgemeinen Bedingungen für den Transport von Tieren
des Artikels 3 und die Vorschriften für die behördlichen Kontrollen und Jah-
resberichte der zuständigen Behörden des Artikels 27.

Landwirte, die andere Tiertransporte als die genannten durchführen, unterlie-
gen hingegen allen Vorgaben der EU-VO und sind den gewerblichen Trans-
portunternehmern gleich gestellt. Dabei gibt es bestimmte Erleichterungen
für diejenigen Landwirte/Transporteure, die lediglich Tiere über eine Strecke
von maximal 65 km transportieren. Diese benötigen keine Zulassung und
brauchen auch keinen Befähigungsnachweis.

Nach Artikel 4 der EU-VO sind Personen, die Tiere transportieren, verpflich-
tet, im Transportmittel Papiere mitzuführen, aus denen Folgendes hervorgeht:

a) Herkunft und Eigentümer der Tiere;

b) Versandort;

c) Tag und Uhrzeit des Beginns der Beförderung;

d) vorgesehener Bestimmungsort;

e) voraussichtliche Dauer der geplanten Beförderung.

Eine besondere Form ist hierfür nicht vorgegeben.

Die Zulassungen von Transportunternehmern sind nach der EU-VO auf 5 Jahre
befristet.

2. trifft es zu, dass ab dem Jahr 2008 eine weitere Verschärfung dergestalt zu
erwarten ist, dass die Landwirte in solchen Fällen einen Befähigungsnach-
weis vorlegen müssen; 

Straßenfahrzeuge, auf denen Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine oder
Geflügel befördert werden, dürfen nur von Personen gefahren oder als Be-
treuer begleitet werden, die über einen Befähigungsnachweis verfügen. Diese
Bestimmung gilt jedoch erst ab dem 5. Januar 2008.

3. wenn ja, welche konkreten Vorschriften haben Landwirte beim Transport
eigener Tiere zu beachten;

Wie unter Ziffer 1 dargelegt, gelten beim Transport von Tieren durch Land-
wirte im Rahmen der jahreszeitlich bedingten Wanderhaltung oder bei der
Beförderung von eigenen Tieren in eigenen Fahrzeugen über eine Entfernung
von weniger als 50 km ab ihrem Betrieb lediglich die allgemeinen Vorgaben
des Artikels 3. Für alle anderen Tiertransporte, auch diejenigen, die von
Landwirten durchgeführt werden, sind die gesamten Bestimmungen der EU-
VO, einschließlich der Ausnahmen, die für Beförderungen bis zu 65 km vor-
gesehen sind, maßgeblich.

4. inwieweit die Landesregierung nachvollziehen kann, dass Landwirte beim
Transport ihrer eigenen Tiere ein höchstmögliches Interesse daran haben,
dass diese wohlbehalten und bei bester Gesundheit beim neuen Besitzer,
einer Zuchtviehausstellung oder auf ihrem eigenen Hof ankommen;

Das Ministerium kann nachvollziehen, dass Landwirte beim Transport ihrer
eigenen Tiere ein höchstmögliches Interesse daran haben, dass diese wohlbe-
halten und bei bester Gesundheit beim neuen Besitzer, einer Zuchtviehaus-
stellung oder auf ihrem eigenen Hof ankommen. Dies ist auch ein Grund für
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die Bestrebungen des Ministeriums, die bestehenden Spielräume der EU-VO
möglichst im bundeseinheitlichen Konsens voll auszuschöpfen. Die Beratun-
gen zu den Einzelfragen auf Bundes- und EU-Ebene dauern jedoch noch an.

5. inwieweit teilt die Landesregierung die Ansicht, dass insbesondere bei re-
gionalen Transporten von eigenem Vieh, die ab dem Jahr 2007 unmittelbar
geltende EU-Verordnung weit überzogen ist und als Sachkundenachweis
eine landwirtschaftliche Berufsausbildung bzw. die langjährige Tätigkeit
als Landwirt ausreichend ist;

Die EU-VO ist in dieser Hinsicht weit überzogen und legt in vielen Be -
reichen Verfahren fest, die in der Tat einen enormen vermeidbaren Bürokra-
tismus zur Folge haben, ohne dem Tierschutz wirklich zu dienen. Dies gilt 
u. a. für die Zulassung als Transportunternehmer und für die Erlangung des
Befähigungsnachweises für Personen, die bereits über eine entsprechende
Sachkunde nach bisherigem nationalen Recht verfügen. 

Aus dieser Erkenntnis heraus hat das Ministerium verfügt, dass Personen, die
im Besitz einer Sachkundebescheinigung sind oder eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung gemäß § 13 Abs. 7 Nr. 1 und 2 der nationalen Tierschutztrans -
portverordnung haben, lediglich eine Fortbildung über die Inhalte der EU-
VO besuchen und ein Testat in der Regel im „Multiple-choice“-Verfahren
hierzu ablegen müssen. 

Zukünftig werden die in der EU-VO geforderten Schulungsinhalte in die ein-
schlägige Berufsbildung im Agrarbereich integriert, sodass künftig nach Ab-
schluss der Ausbildung keine gesonderten Lehrgänge benötigt werden.

6. inwieweit sich die Landesregierung dafür einsetzt, in solchen Fällen zu un-
bürokratischen Lösungen zu kommen. 

Das Ministerium ist stets darauf bedacht, die bestehenden Spielräume der
EU-VO voll auszuschöpfen und den geringst möglichen bürokratischen Auf-
wand zu betreiben. Mit Schreiben vom 9. März 2007 (s. Anlage) wurden die
betroffenen Wirtschaftsbeteiligten über die in dieser Hinsicht vom Ministe-
rium getroffenen Maßnahmen informiert. 

Hauk 

Minister für Ernährung und Ländlichen Raum
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